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 Stellungnahme  des  Bundesrates  und  Gegenäußerung  der  Bundesregierung
 Stellungnahme  des  Bundesrates

 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  825.  Sitzung  am  22.  September
 2006  beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Abs.  2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Zu Artikel 1 Nr.  8  (§  13a Abs.  1 Satz 3 und 4 BauGB)

 In  Artikel  1  Nr.  8  sind  in  §  13a  Abs.  1  die  Sätze  3  und  4
 durch  folgenden  Satz  zu  ersetzen:

 „Das  beschleunigte  Verfahren  nach  den  Sätzen  1  und  2  ist
 ausgeschlossen,  wenn

 1.  durch  den  Bebauungsplan  die  Zulässigkeit  von  Vorha-
 ben  begründet  wird,  die  einer  Pflicht  zur  Durchfüh-
 rung  einer  Umweltverträglichkeitsprüfung  nach  dem
 Gesetz  über  die  Umweltverträglichkeitsprüfung  oder
 nach  Landesrecht  unterliegen,

 2.  Anhaltspunkte  für  eine  Beeinträchtigung  der  in  §  1
 Abs.  6  Nr.  7  Buchstabe  b  oder  Nr.  12  genannten
 Schutzgüter  bestehen,  oder

 3.  Anhaltspunkte  dafür  vorliegen,  dass  eine  Überwa-
 chung  der  Ansiedlung  im  Sinne  des  Artikels  12  der
 Richtlinie  96/82/EG  des  Rates  vom  9.  Dezember  1996
 zur  Beherrschung  der  Gefahren  bei  schweren  Unfällen
 mit  gefährlichen  Stoffen  (ABl.  EG  1997  Nr.  L  10
 S.  13),  geändert  durch  Richtlinie  2003/105/EG  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  16.  De-
 zember  2003  (ABl.  EU  Nr.  L  345  S.  97),  in  der  jeweils
 geltenden  Fassung,  erforderlich  ist.“

 B e g r ü n d u n g

 Zu  den  Nummern  1  und  2

 Die  im  Gesetzentwurf  in  Absatz  1  Satz  3  und  4  vorgesehe-
 nen  beiden  Ausnahmen  vom  beschleunigten  Verfahren
 müssen  durch  weitere  Ausnahmen  ergänzt  werden.  Die
 Regelungen  für  das  beschleunigte  Verfahren  sind  nicht
 geeignet,  die  angemessene  Berücksichtigung  des  Hoch-

 wasserschutzes  und  der  Störfallvorsorge  zu  gewährleis-
 ten.  Zur  besseren  Lesbarkeit  werden  die  Ausnahmerege-
 lungen  (bisherige  Sätze  3  und  4  sachlich  unverändert)
 daher  in  einen  neuen  Satz  3  mit  Aufzählung  der  Ausnah-
 metatbestände  unter  den  Nummern  1  bis  3  umformuliert.

 Zu  Nummer  2  (Ergänzung  Belange  Hochwasserschutz)

 Die  komplexe  Abwägung  der  Belange  des  Hochwasser-
 schutzes  kann  in  einem  beschleunigten  Verfahren  nicht
 geleistet  werden.

 Insbesondere  ist  die  Ermittlung  von  Überschwemmungs-
 gefahren  in  weiten  Teilen  noch  nicht  abgeschlossen.  Im
 Rahmen  eines  beschleunigten  Verfahrens  kann  sie  auch
 nicht  nachgeholt  werden.

 Hinzu  kommt,  dass  nach  §  31b  Abs.  4  WHG  ein  grund-
 sätzliches  Verbot  der  Ausweisung  von  neuen  Baugebieten
 in  festgesetzten  Überschwemmungsgebieten  besteht.  Die
 Ausweisung  kommt  nur  unter  restriktiven  Voraussetzun-
 gen  in  Betracht,  deren  Bewertung  nicht  in  einem  be-
 schleunigten  Verfahren  erfolgen  kann,  da  sie  unter  ande-
 rem  eine  Beurteilung  aller  möglichen  Alternativen  sowie
 die  Klärung  umfangreicher  wasserwirtschaftlicher  Frage-
 stellungen  erfordert.

 Zum  Schutz  der  Öffentlichkeit  sowie  der  Gemeinden  vor
 Haftungsrisiken  ist  deshalb,  soweit  Anhaltspunkte  für
 eine  Beeinträchtigung  der  Belange  des  Hochwasserschut-
 zes  gegeben  sind,  ein  beschleunigtes  Verfahren  zur  Auf-
 stellung  eines  Bebauungsplanes  auszuschließen.

 Zu  Nummer  3

 Die  Ausschlussgründe  für  das  beschleunigte  Verfahren
 werden  um  den  Aspekt  der  Störfallvorsorge  in  der  Umge-
 bung  von  Betriebsbereichen  im  Sinne  des  §  3  Abs.  5a
 BImSchG  (so  genannte  Seveso-II-Betriebe;  Betriebe,  die
 der  Störfall-Verordnung  unterliegen)  ergänzt.  Das  ist  er-
 forderlich,  da  bei  Planungen  in  der  Nähe  von  Betriebsbe-
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reichen  eine  möglichst  frühzeitige  Einbindung  der  für  die
 Umsetzung  der  Störfall-Verordnung  zuständigen  Immis-
 sionsschutzbehörde  erfolgen  sollte,  insbesondere  um
 unzulässige  Planungen  im  Gefahrenbereich  des  Betriebs
 bereits  zu  Beginn  der  Planung  zu  erkennen  und  auszu-
 schließen.

 Artikel  12  (Land-use  planning)  der  Richtlinie  96/82/EG
 (so  genannte  Seveso-II-Richtlinie)  fordert,  bei  der  Flä-
 chenausweisung  angemessene  Abstände  zwischen  Se-
 veso-II-Betrieben  (mit  großen  Mengen  an  gefährlichen
 Stoffen)  und  sensiblen  Gebieten  (Wohnen,  Freizeit,  Kran-
 kenhäuser,  öffentliche  Nutzung  etc.)  einzuhalten.  Dieses
 Gebot  gilt  sowohl  für  die  Ansiedlung  neuer  und  die  Ände-
 rung  vorhandener  Betriebe  als  auch  für  Entwicklungen  in
 deren  Nachbarschaft.

 Artikel  12  wurde  im  Wesentlichen  in  §  50  BImSchG  (Pla-
 nung)  in  deutsches  Recht  umgesetzt.  Als  Hilfsmittel  für
 die  Behörden  haben  die  Störfall-Kommission  und  der
 Technische  Ausschuss  für  Anlagensicherheit  im  vergan-
 genen  Jahr  gemeinsam  den  Leitfaden  „Empfehlungen  für
 Abstände  zwischen  Betriebsbereichen  nach  der  Störfall-
 Verordnung  und  schutzwürdigen  Gebieten  im  Rahmen
 der  Bauleitplanung  –  Umsetzung  §  50  BImSchG“  (SFK/
 TAA-GS-1)  verabschiedet  und  veröffentlicht.  Um  die  ge-
 nannten  Vorschriften  und  Empfehlungen  angemessen  zu
 berücksichtigen,  ist  eine  frühzeitige  und  enge  Zusammen-
 arbeit  und  Konsultation  zwischen  den  Bauplanungs-  und
 Immissionsschutzbehörden  erforderlich.  Dies  gilt  auch
 für  Planungen,  die  kleinere  Flächen  (weniger  als  20  000
 Quadratmeter)  betreffen.  Auch  der  Bau  einer  einzelnen
 Diskothek  oder  einer  großen  Verkaufseinrichtung  in
 unmittelbarer  Nachbarschaft  eines  Seveso-II-Betriebes
 kann  dem  genannten  Gebot  der  räumlichen  Trennung  wi-
 dersprechen.  Auf  Grund  der  genannten  europarechtlichen
 Vorgaben  und  der  bereits  in  der  Praxis  aufgetretenen  Pro-
 blemfälle,  u.  a.  bei  Planungen  zur  Umnutzung  alter  Indus-
 triegebiete  in  der  Nachbarschaft  zu  Seveso-II-Betrieben,
 wird  die  Ergänzung  für  notwendig  gehalten,  damit  im
 Einzelfall  eine  frühzeitige  und  sachgerechte  Entschei-
 dung  zu  tolerierbaren  Abständen  unter  Beteiligung  aller
 Beteiligten  (Planungs-,  Immissionsschutz-  und  Katastro-
 phenschutzbehörden,  Betreiber,  Investoren,  ggf.  Sachver-
 ständige)  gefunden  werden  kann.

 2.  Zu Artikel 1 Nr.  8 (§  13a Abs.  5 BauGB)

 In  Artikel  1  Nr.  8  ist  in  §  13a  der  Absatz  5  zu  streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Regelung  führt  zu  erheblichen  Vollzugsproblemen
 und  Investitionsunsicherheiten.

 Die  Regelung  ist  offenbar  §  5  Abs.  4  BauGB-Maßnah-
 menG  nachgebildet.  Sie  gilt  aber  nicht  nur  für  Wohnge-
 bäude,  sondern  für  jede  Art  von  Bauvorhaben.  Weiterhin
 wird  statt  einer  Frist  von  drei  Monaten  eine  Versagensfrist
 von  nur  noch  einem  Monat  vorgesehen.

 Da  die  vorgesehene  Regelung  in  §  13a  BauGB  die  Auf-
 stellung  und  Änderung  von  Bebauungsplänen  für  alle  Ge-
 bietsarten  zulässt,  muss  möglicherweise  die  Zulässigkeit
 von  umfangreicheren  Gewerbebetrieben  in  Mischgebie-
 ten  einschließlich  der  schwierigen  Beurteilung  nach  §  15

 BauNVO  innerhalb  eines  Monats  abgeschlossen  sein.
 Selbst  wenn  eine  Bauaufsichtsbehörde  in  der  Lage  sein
 sollte,  diese  Frist  auch  dann  einzuhalten,  wenn  zur  Beur-
 teilung  weitere  Fachbehörden  beteiligt  werden  müssen,
 so  ist  es  jedenfalls  kaum  denkbar,  alle  anderen  Anforde-
 rungen  nach  Bundes-  und  Landesrecht  in  dieser  Zeit  zu
 prüfen.  Daher  ist  es  erforderlich,  die  Genehmigungs-
 fähigkeit  eines  Vorhabens  in  mehreren  zeitlich  versetzten
 Schritten  zu  prüfen,  was  nicht  nur  zu  einem  erhöhten  Auf-
 wand  bei  diesem  Vorhaben,  sondern  insgesamt  zu  Verzö-
 gerungen  auch  bei  anderen  Investitionen  führt.

 §  13a  BauGB  erlaubt  auch  die  Aufstellung  von  einfachen
 Bebauungsplänen,  die  nur  zu  einem  Teil  über  die  baupla-
 nungsrechtliche  Zulässigkeit  von  Vorhaben  entscheiden.
 Im  Übrigen  richtet  sich  die  Zulässigkeit  nach  §  34  oder
 §  35  BauGB.  Da  sich  auch  dies  aus  §  30  BauGB  ergibt,
 dürfte  Absatz  5  auch  die  ergänzende  Prüfung  der  Zuläs-
 sigkeit  nach  den  §§  34,  35  BauGB  erfassen.

 Es  würde  –  soweit  es  sich  um  einen  einfachen  Bebauungs-
 plan  handelt  –  zu  dem  eigenartigen  Ergebnis  kommen,
 dass  ein  Bauantrag  nach  einem  Monat  nicht  mehr  aus  pla-
 nungsrechtlichen  Gründen  abgelehnt  werden  kann,  die
 Gemeinde  aber  gleichwohl  nach  §  36  BauGB  zwei
 Monate  Zeit  hätte,  über  die  Erteilung  des  Einvernehmens
 zu  entscheiden,  da  Absatz  5  nur  den  Fall  erfasst,  dass  eine
 Ausnahme  oder  Befreiung  erforderlich  ist.

 Da  gerade  bei  den  für  die  wirtschaftliche  Entwicklung
 wichtigen  gewerblichen  Investitionen  die  Prüfung  nicht
 innerhalb  eines  Monats  in  der  erforderlichen  Gründlich-
 keit  abgeschlossen  werden  kann,  ist  absehbar,  dass  eine
 größere  Zahl  von  Baugenehmigungen  erteilt  wird,  bei
 denen  der  Behörde  die  Rechtswidrigkeit  bereits  bei  der
 Erteilung  bewusst  ist.  Da  die  Bauaufsichtsbehörden
 grundsätzlich  für  die  Beachtung  der  öffentlich-recht-
 lichen  Vorschriften  zu  sorgen  haben,  werden  sie  regel-
 mäßig  verpflichtet  sein,  diese  Genehmigungen  unmittel-
 bar  nach  ihrer  Erteilung  zurückzunehmen.  Sollte  eine
 Neuerteilung  möglich  sein,  werden  jedenfalls  die  Ge-
 samtverfahrensdauer  und  die  Verfahrenskosten  deutlich
 höher  sein.

 Nimmt  dagegen  die  Baugenehmigungsbehörde  eine
 rechtswidrige  Genehmigung  nicht  zurück,  wird  sie  jeden-
 falls  auf  einen  Nachbarwiderspruch  hin  aufzuheben  sein,
 was  ebenfalls  die  nötige  Investitionssicherheit  beein-
 trächtigt.

 Wird  im  Rahmen  der  Prüfung  die  bauplanungsrechtliche
 Unzulässigkeit  rechtzeitig  erkannt,  besteht  nicht  mehr  die
 Möglichkeit,  das  Vorhaben  im  Rahmen  des  laufenden
 Genehmigungsverfahrens  durch  Umplanung  zulässig  zu
 machen.  Daher  ist  eine  Ablehnung  mit  erneuter  Einrei-
 chung  des  Antrags  erforderlich,  was  zu  deutlich  längeren
 Gesamtgenehmigungsfristen  führt.

 Wegen  der  Vollzugsprobleme  und  der  Nachteile  für  In-
 vestoren  hat  auch  die  Expertenkommission  zur  Novellie-
 rung  des  Baugesetzbuchs  im  Jahr  1995  empfohlen,  die
 Regelungen  des  §  5  BauGB-MaßnahmenG  nicht  –  auch
 nicht  in  abgewandelter  Form  –  in  das  Dauerrecht  zu  über-
 nehmen  (Bericht  Rn.  193).
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3.  Zu Artikel 1  Nr.  11  (§  142  Abs.  3  Satz  3  und  4  BauGB),
 Nr.  13 (§  162 Abs.  1 Satz 1 BauGB),
 Nr.  14 (§  164 Abs.  1 BauGB),
 Nr.  17 (§  235 Abs.  4 BauGB)

 In  Artikel  1  sind  die  Nummern  11,  13,  14  und  17  zu  strei-
 chen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  zu  streichenden  Änderungsvorhaben  betreffen  Rege-
 lungen  zur  Befristung  von  Sanierungsverfahren.

 a)  Eine  gesetzliche  Regelung  hierfür  ist  nicht  erforder-
 lich,  da  die  Länder  bereits  jetzt  die  Möglichkeit  haben,
 in  den  Landesvorschriften  zu  verankern,  dass  die
 Bewilligungsbehörde  die  Sanierungsmaßnahme  för-
 derrechtlich  für  abgeschlossen  erklären  kann.  Die
 Projektgruppe  „Ausgleichsbetragserhebung  in  Sanie-
 rungsgebieten“  des  Ausschusses  für  Bauwesen  und
 Städtebau  der  ARGEBAU  hat  im  Jahr  2002  empfoh-
 len,  von  dieser  Möglichkeit  Gebrauch  zu  machen.  Es
 sollten  zunächst  bestehende  Möglichkeiten  zur  Be-
 schleunigung  von  Sanierungsverfahren  ausgeschöpft
 werden,  bevor  zusätzliche  gesetzliche  Regelungen
 eingeführt  werden.

 b)  Die  Regelungen  würden  zu  einem  höheren  Verwal-
 tungsaufwand  führen  und  sind  kein  Garant  für  eine
 zügigere  Durchführung  der  Sanierung,  da  die  Gemein-
 den  (jederzeit)  ihre  Satzung  verlängern  können.

 c)  Gleichzeitig  wird  ein  förderrechtliches  Problem  ge-
 schaffen,  wenn  im  Falle  der  Aufhebung  der  Satzung
 nach  Ablauf  der  Befristung  die  Sanierung  nicht  durch-
 geführt  worden  ist.  In  diesem  Fall  stellt  sich  die  Frage
 nach  Rückzahlung  der  zur  Auszahlung  gekommenen
 Finanzhilfen.

 4.  Zu Artikel 1 Nr.  11a – neu –
 (§  145 Abs.  1 Satz 3 – neu – BauGB)

 In  Artikel  1  ist  nach  Nummer  11  folgende  Nummer  einzu-
 fügen:

 ,11a.  In  §  145  Abs.  1  wird  Satz  3  wie  folgt  gefasst:

 „Im  Fall  des  Satzes  1  ist  §  22  Abs.  5  Satz  2  bis  5  ent-
 sprechend  anzuwenden;  im  Fall  des  Satzes  2  ist
 §  36  Abs.  2  Satz  2  anzuwenden.“  ‘

 B e g r ü n d u n g

 §  145  Abs.  1  Satz  2  BauGB  führt  zu  einer  (verfahrens-
 rechtlichen)  Zuständigkeitskonzentration,  das  heißt,  die
 Bauaufsichtsbehörde  entscheidet  –  im  Baugenehmi-
 gungsverfahren  –  über  die  Erteilung  der  sanierungsrecht-
 lichen  Genehmigung.  Maßgebend  ist  somit  die  Regelver-
 fahrensdauer  des  Baugenehmigungsverfahrens.  Die  bis-
 herige  Verweisung  auf  §  22  Abs.  5  Satz  2  bis  6  BauGB
 führt  zu  einer  mit  der  Regelverfahrensdauer  des  Bauge-
 nehmigungsverfahrens  nicht  harmonisierten  Verfahrens-
 frist  für  die  Erteilung  der  sanierungsrechtlichen  Geneh-
 migung.  Dies  führt  im  Zweifel  zur  Trennung  beider  Ver-
 fahren,  da  das  Baugenehmigungsverfahren  bereits  wegen
 der  Zweimonatsfrist  des  §  36  Abs.  2  Satz  2  BauGB  nicht
 in  einem  Monat  abgeschlossen  werden  kann.

 Die  Trennung  der  sanierungsrechtlichen  Genehmigung
 und  der  Baugenehmigung  ist  aus  Sicht  des  Adressaten
 (Bauherrn)  unsinnig,  da  von  der  sanierungsrechtlichen
 Genehmigung  nur  Gebrauch  gemacht  werden  kann,  wenn
 auch  die  Baugenehmigung  erteilt  wird.

 Die  vorgeschlagene  Änderung  stellt  klar,  dass  die  Bauauf-
 sichtsbehörde  bei  der  Entscheidung  über  die  sanierungs-
 rechtliche  Genehmigung  nicht  der  Monatsfrist  nach  §  22
 Abs.  5  Satz  2  bis  5  BauGB  unterliegt.  Die  Fälle,  in  denen
 über  die  sanierungsrechtliche  Genehmigung  –  ohne  Bau-
 genehmigungsverfahren  –  durch  die  Gemeinde  entschie-
 den  wird,  bleiben  von  der  Änderung  unberührt.

 Der  neue  Halbsatz  2  dient  der  Klarstellung,  dass  im  Fall
 des  §  145  Abs.  1  Satz  2  BauGB,  bezogen  auf  die  sanie-
 rungsrechtliche  Genehmigung,  die  Einvernehmensfrist
 des  §  36  Abs.  2  Satz  2  BauGB  anzuwenden  ist.

 5.  Zu  Artikel  1  Nr.  12  Buchstabe  b  (§  154  Abs.  2  BauGB)

 Der  Bundesrat  ist  der  Auffassung,  dass  ein  vereinfachtes
 Verfahren  der  Ausgleichsbetragsermittlung  in  Ergänzung
 der  bestehenden  Rechtslage  zum  §  154  Abs.  2  BauGB
 entwickelt  werden  sollte.  Der  Bundesrat  bittet  im  weite-
 ren  Gesetzgebungsverfahren,  hierzu  einen  neuen  Rege-
 lungsvorschlag  zu  erarbeiten.

 B e g r ü n d u n g

 Eine  Verfahrensvereinfachung  zur  Ausgleichsbetragser-
 mittlung  ist  erforderlich.  Die  von  der  Bundesregierung  in
 Artikel  1  Nr.  12  Buchstabe  b  vorgeschlagene  Regelung  für
 ein  vereinfachtes  Verfahren  der  Ausgleichsbetragsermitt-
 lung  ist  nicht  geeignet,  eine  Verfahrensvereinfachung  bei
 der  Ausgleichsbetragsermittlung  herbeizuführen.  Die
 Auswirkungen  von  Änderungen  im  Verfahren  sollten
 durch  Beispielrechnungen  und  Planspiele  untersucht  wer-
 den.

 Bei  der  Entwicklung  einer  neuen  Regelung  sollten  insbe-
 sondere  folgende  Aspekte  berücksichtigt  werden:

 –  Ein  sanierungsgebietsbezogener  Vergleichsmaßstab
 für  die  Kriterien  der  Wahl  eines  vereinfachten  Verfah-
 rens  sollte  in  Betracht  gezogen  werden.

 –  Als  Vergleichsgröße  sollten  nicht  die  Beiträge  des
 Grundstücks,  sondern  die  angefallenen  beitragsfähi-
 gen  Kosten  für  den  Ausbau  von  Verkehrsanlagen  nach
 den  jeweiligen  Kommunalabgabengesetzen  (KAG)
 der  Länder  im  gesamten  Sanierungsgebiet,  vermindert
 um  einen  pauschalen  Betrag  als  Anteil  des  öffent-
 lichen  Interesses,  herangezogen  werden.

 –  Die  für  die  Herstellung  von  Erschließungsanlagen  im
 Sinne  des  §  127  Abs.  2  ansonsten  zu  entrichtenden
 Beiträge  und  der  ansonsten  zu  entrichtende  Kosten-
 betrag  im  Sinne  des  §  135a  Abs.  3  sollten  nicht  be-
 rücksichtigt  werden.

 –  Bis  zu  50  Prozent  der  im  Sanierungsgebiet  entstande-
 nen  und  nach  den  jeweiligen  KAG  der  Länder
 beitragsfähigen  Kosten  für  den  Ausbau  von  Verkehrs-
 anlagen  sollten  auf  der  Grundlage  geeigneter  Vertei-
 lungsmaßstäbe  auf  alle  Grundstücke  im  Sanierungs-
 gebiet  umlegungsfähig  sein.
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–  Bei  sehr  großen  oder  inhomogenen  Sanierungs-
 gebieten  sollte  eine  Option  geschaffen  werden,  bis  zu
 50  Prozent  der  insgesamt  entstandenen  und  nach  den
 jeweiligen  KAG  der  Länder  beitragsfähigen  Kosten
 für  den  Ausbau  von  Verkehrsanlagen  nur  auf  einen  Teil
 der  Grundstücke  im  Sanierungsgebiet  auf  der  Grund-
 lage  geeigneter  Verteilungsmaßstäbe  umzulegen.

 6.  Zu Artikel 1 Nr.  15 Buchstabe b  (§  214  Abs.  2a  Satz  1
 BauGB)

 In  Artikel  1  Nr.  15  Buchstabe  b  ist  §  214  Abs.  2a  Satz  1  zu
 streichen.

 B e g r ü n d u n g

 In  Anbetracht  dessen,  dass  in  §  13a  Abs.  1  Satz  1  nicht  ab-
 schließend  definiert  ist,  was  unter  einem  „Bebauungsplan
 der  Innenentwicklung“  zu  verstehen  ist,  ist  eine  derart
 weitgehende  Unbeachtlichkeitsklausel  nicht  zu  rechtfer-
 tigen.  Sie  leistet  einer  unangemessen  weiten  und  groß-
 zügigen  Auslegung  des  Begriffs  der  „Innenentwicklung“
 geradezu  Vorschub  mit  unter  Umständen  gravierenden
 Folgen  für  Natur  und  Landschaft.

 Die  unrichtige  Beurteilung  der  Anwendungsvorausset-
 zung  für  einen  vom  Flächennutzungsplan  abweichenden
 Bebauungsplan  nach  §  13a  Abs.  2  Nr.  2,  nämlich  dass  die
 geordnete  städtebauliche  Entwicklung  nicht  beeinträch-
 tigt  werden  darf,  soll  zukünftig  nicht  mehr  als  verletzte
 Verfahrensvorschrift  zur  Rechtsunwirksamkeit  des  Be-
 bauungsplans  führen.  Damit  würde  die  Kernfunktion  des
 Flächennutzungsplans,  nämlich  die  geordnete  städtebau-
 liche  Entwicklung  unter  Berücksichtigung  der  vielfälti-
 gen  Nutzungs-  und  Schutzinteressen  zu  gewährleisten,
 aufgehoben.

 Schließlich  ist  es  unangemessen,  wenn  gravierende  Män-
 gel  in  der  Öffentlichkeitsbeteiligung,  wie  sie  auch  für  be-
 schleunigte  Verfahren  in  §  13a  Abs.  2  geregelt  ist,  bei  der
 der  Beurteilung  der  Rechtswirksamkeit  eines  in  diesem
 Verfahren  aufgestellten  Bebauungsplans  unbeachtlich
 bleiben  sollen.

 Insgesamt  unterstellen  die  Regelungen  des  §  214  Abs.  2a
 Satz  1,  dass  die  Gemeinden  in  einem  so  großen  und  erheb-
 lichen  Maß  Verfahrens-  und  Formvorschriften  verletzen,
 dass  eine  gesetzliche  Freistellung  von  der  Folge  der
 Rechtsunwirksamkeit  der  hierbei  zustande  gekommenen
 Bebauungspläne  erforderlich  ist.

 7.  Zu  Artikel 3 Nr.  1 Buchstabe b (§  47 Abs.  2a VwGO),
 Artikel 1 Nr.  10 Buchstabe a – neu – und
 Buchstabe b – neu – (§  34 Abs.  3a Satz 1 Nr.  1 und
 Abs.  6 Satz 1 – neu – BauGB),
 Artikel  1  Nr.  10a  –  neu  –  (§  35  Abs.  6  Satz  5  –  neu  –
 BauGB)

 a)  In  Artikel  3  Nr.  1  Buchstabe  b  sind  in  §  47  Abs.  2a
 nach  dem  Wort  „Bebauungsplan“  die  Wörter  „oder
 eine  Satzung  nach  §  34  Abs.  4  Satz  1  Nr.  2  und  3  oder
 §  35  Abs.  6  des  Baugesetzbuchs“  einzufügen.

 b)  Artikel  1  ist  wie  folgt  zu  ändern:

 aa)  Nummer  10  ist  wie  folgt  zu  fassen:

 ,10.  §  34  wird  wie  folgt  geändert:

 a)  In  Absatz  3a  Satz  1  Nr.  1  werden  …  <wei-
 ter  wie  Regierungsvorlage  Nr.  10>.

 b)  In  Absatz  6  Satz  1  wird  nach  der  Angabe
 „nach  §  13  Abs.  2  Nr.  2  und  3“  die  An-
 gabe  „sowie  Absatz  3  Satz  3“  eingefügt.‘

 bb)  Nach  Nummer  10  ist  folgende  Nummer  10a  einzu-
 fügen:

 ,10a.  In  §  35  Abs.  6  Satz  5  wird  nach  der  Angabe
 „nach  §  13  Abs.  2  Nr.  2  und  3“  die  Angabe
 „sowie  Absatz  3  Satz  3“  eingefügt.‘

 B e g r ü n d u n g

 Zu  Buchstabe  a

 Die  in  Artikel  3  Nr.  1  Buchstabe  b  des  Gesetzentwurfs  vor-
 gesehene  Präklusionsregelung  für  das  Normenkontroll-
 verfahren  in  §  47  Abs.  2a  VwGO  bezieht  sich  nur  auf
 Normenkontrollanträge,  die  einen  Bebauungsplan  zum
 Gegenstand  haben.  Die  Präklusionsregelung  soll  auch
 auf  Normenkontrollanträge,  die  Innenbereichssatzungen
 nach  §  34  Abs.  4  Satz  1  Nr.  2  und  3  BauGB  bzw.  Außen-
 bereichssatzungen  zum  Gegenstand  haben,  erstreckt  wer-
 den.  Die  in  der  Begründung  des  Gesetzentwurfs  zu  §  47
 Abs.  2  VwGO  aufgeführten  Gründe  gelten  für  diese  Sat-
 zungen  entsprechend.

 Zu  Buchstabe  b

 Mit  der  Änderung  wird  sichergestellt,  dass  auch  bei  der
 Beteiligung  der  Öffentlichkeit  im  Verfahren  zur  Aufstel-
 lung  von  Satzungen  nach  §  34  Abs.  4  Satz  1  Nr.  2  und  3
 BauGB  bzw.  §  35  Abs.  6  BauGB  durch  den  neu  aufge-
 nommenen  Verweis  auf  §  13  Abs.  3  Satz  3  BauGB  (neu)
 die  Hinweispflicht  des  §  3  Abs.  2  Satz  2  Halbsatz  2
 BauGB  (neu)  entsprechend  gilt.

 Gegenäußerung  der  Bundesregierung

 Zu  Nummer  1  (Zu  Artikel  1  Nr.  8  (§  13a  Abs.  1  Satz  3  und  4
 BauGB))

 Die  Bundesregierung  wird  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren  zu  dem  Vorschlag  Stellung  nehmen.

 Zu  Nummer  2  (Zu  Artikel  1  Nr.  8  (§  13a  Abs.  5  BauGB))

 Dem  Vorschlag  wird  nicht  zugestimmt.

 Es  entspricht  dem  Ziel  des  beschleunigten  Verfahrens,  auch
 auf  Ebene  der  Vorhabenzulassung  eine  Beschleunigung  vor-
 zusehen.

 Zu  Nummer  3  (Zu  Artikel  1  Nr.  11  (§  142  Abs.  3  Satz  3
 und  4  BauGB),  Nr.  13  (§  162  Abs.  1  Satz  1
 BauGB),  Nr.  14  (§  164  Abs.  1  BauGB)  und
 Nr.  17  (§  235  Abs.  4  BauGB))

 Die  Bundesregierung  wird  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren  zu  dem  Vorschlag  Stellung  nehmen.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 5 – Drucksache 16/2932
Zu  Nummer  4  (Zu  Artikel  Nr.  11a  –  neu  –  (§  145  Abs.  1
 Satz  3  –  neu  –  BauGB))

 Die  Bundesregierung  wird  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren  zu  dem  Vorschlag  Stellung  nehmen.

 Zu  Nummer  5  (Zu  Artikel  1  Nr.  12  Buchstabe  b  (§  154
 Abs.  2  BauGB))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  mit  dem  Vorschlag  ver-
 folgten  Anliegen  zu  und  wird  im  weiteren  Gesetzgebungs-
 verfahren  einen  geeigneten  Formulierungsvorschlag  vorle-
 gen.

 Zu  Nummer  6  (Zu  Artikel  1  Nr.  15  Buchstabe  b  (§  214
 Abs.  2a  Satz  1  BauGB))

 Dem  Vorschlag  wird  im  Wesentlichen  nicht  zugestimmt.

 Insbesondere  im  Hinblick  auf  §  214  Abs.  2a  Satz  1  Nr.  2
 BauGB  wird  die  Bundesregierung  im  Laufe  des  Gesetzge-
 bungsverfahrens  zur  Vermeidung  von  Missverständnissen
 eine  Überarbeitung  des  Wortlauts  der  Vorschrift  prüfen  und
 im  weiteren  Gesetzgebungsverfahren  einen  geeigneten  For-
 mulierungsvorschlag  vorlegen.  Im  Übrigen  wird  der  Vor-
 schlag  abgelehnt.

 Der  im  Regierungsentwurf  vorgeschlagene  §  214  Abs.  2a
 Satz  1  Nr.  1  BauGB  erklärt  sich  daraus,  dass  mit  Rücksicht
 auf  die  abstrakt  zu  formulierende  Regelung  des  §  13a  Abs.  1
 Satz  1  BauGB,  die  wortgleich  der  Bodenschutzklausel  des
 §  1a  Abs.  2  Satz  1  BauGB  entspricht,  bei  der  im  konkreten
 Fall  vorzunehmenden  Beurteilung  die  Gemeinde  nicht  mit
 Fehlerfolgen  belastet  werden  soll.  Dabei  ist  zu  beachten,  dass
 ein  Fehler  nach  dem  Wortlaut  dieser  Vorschrift  nur  dann  un-
 beachtlich  ist,  wenn  eine  „Beurteilung“,  d.  h.  eine  Prüfung
 und  Bewertung  des  Sachverhalts,  tatsächlich  stattgefunden
 hat.  So  wäre  eine  gezielte  Inanspruchnahme  von  Flächen

 außerhalb  der  Ortslagen  ein  für  die  Rechtswirksamkeit  des
 Bebauungsplans  nach  §  13a  BauGB  beachtlicher  Fehler.

 Die  in  §  214  Abs.  2a  Satz  1  Nr.  3  BauGB  des  Regierungsent-
 wurfs  vorgesehene  Unbeachtlichkeit  eines  fehlenden  oder
 fehlerhaften  Hinweises  darauf,  dass  von  einer  Umweltprü-
 fung  nach  §  2  Abs.  4  BauGB  abgesehen  wird  (§  13a  Abs.  3
 Satz  1  Nr.  1  BauGB),  rechtfertigt  sich  daraus,  dass  den  Bür-
 gern  im  Rahmen  der  öffentlichen  Auslegung  nach  §  3  Abs.  2
 BauGB  bzw.  im  Rahmen  der  Betroffenenbeteiligung  nach
 §  13a  Abs.  2  Nr.  1  BauGB  in  Verbindung  mit  §  13  Abs.  2
 Nr.  2  BauGB  der  Planentwurf  nebst  Begründung  zugänglich
 ist.  Aus  der  Begründung  zum  Planentwurf  ist  erkennbar,  dass
 hierzu  eine  förmliche  Umweltprüfung  nicht  durchgeführt
 wird,  so  dass  das  Informationsinteresse  der  Öffentlichkeit
 bzw.  der  Betroffenen  insoweit  gewahrt  bleibt.

 Die  in  §  214  Abs.  2a  Satz  1  Nr.  3  BauGB  vorgesehene  Unbe-
 achtlichkeit  eines  fehlenden  oder  fehlerhaften  Hinweises
 nach  §  13a  Abs.  3  Satz  1  Nr.  2  BauGB  entspricht  der
 Wertung  des  geltenden  §  214  BauGB.  Denn  im  Bauleitplan-
 verfahren  ist  das  gänzliche  Unterbleiben  der  frühzeitigen
 Öffentlichkeitsbeteiligung  (§  3  Abs.  1  BauGB)  seit  jeher  ge-
 nerell  unbeachtlich.  Damit  wäre  nicht  vereinbar,  wenn  Fehler
 bei  dem  Hinweis  nach  §  13a  Abs.  3  Satz  1  Nr.  2  BauGB,  der
 gleichsam  an  die  Stelle  der  frühzeitigen  Öffentlichkeitsbetei-
 ligung  tritt,  für  beachtlich  erklärt  würden.

 Zu  Nummer  7  (Zu  Artikel  3  Nr.  1  Buchstabe  b  (§  47  Abs.  2a
 VwGO),  Artikel  1  Nr.  10  Buchstabe  a  –  neu  –
 und  Buchstabe  b  –  neu  –  (§  34  Abs.  3a  Satz  1
 Nr.  1  und  Abs.  6  Satz  1  –  neu  –  BauGB)  und
 Nr.  10a  –  neu  –  (§  35  Abs.  6  Satz  5  BauGB)

 Dem  Vorschlag  wird  zugestimmt.  Im  Laufe  des  Gesetz-
 gebungsverfahrens  wird  die  Bundesregierung  hierzu  einen
 redaktionell  angepassten  Formulierungsvorschlag  vorlegen.
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